
BVGer F-2120/2024 vom 11. April 2024
Bundesverwaltungsgericht, 2024-04-11, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-2120_2024

FR: TAF F-2120/2024 du 11 avril 2024

IT: TAF F-2120/2024 del 11 aprile 2024

Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung (Dublin-Verfahren - Art. 31a Abs. 1 Bst. b
AsylG)

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zuständig für die Beurteilung von Beschwerden gegen
Verfügungen des SEM (Art. 105 AsylG, Art. 31 und 33 Bst. b VGG). Auf dem Gebiet des
Asyls entscheidet es in der Regel - und so auch vorliegend - endgültig (Art. 83 Bst. d Ziff. 1
BGG).

E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG
nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).

E. 1.3
Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die
angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung des Rechtsmittels legitimiert (Art.
105 AsylG und Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte
Beschwerde ist - unter Vorbehalt nachfolgender Erwägung - einzutreten (Art. 108 Abs. 3
AsylG sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.4
Verfahrensgegenstand ist der Nichteintretensentscheid des SEM gemäss Art. 31a Abs. 1
Bst. b AsylG. Da das Fehlen von Überstellungshindernissen bereits Voraussetzung dieses
Nichteintretensentscheides ist, sind allfällige Vollzugshindernisse gemäss Art. 83 Abs. 3
und 4 AIG (SR 142.20) unter diesen Umständen nicht mehr zu prüfen (vgl. BVGE 2015/18
E. 5.2 m.w.H.). Mithin stellt der Antrag, es sei die Unzumutbarkeit der Wegweisung nach
Deutschland festzustellen, eine unzulässige Erweiterung des Streitgegenstandes dar,
weshalb darauf nicht einzutreten ist.

E. 2.1
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht (einschliesslich Missbrauch und
Überschreiten des Ermessens) sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des
rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 2.2
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, das
Asylgesuch auf seine Begründetheit hin zu überprüfen (Art. 31a Abs. 1-3 AsylG), ist die



Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob
die Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist (vgl. BVGE 2017 VI/5 E.
3.1; 2012/4 E. 2.2, je m.w.H.).

E. 2.3
Die Beschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist im Verfahren
einzelrichterlicher Zuständigkeit mit Zustimmung einer zweiten Richterin oder eines
zweiten Richters (Art. 111 Bst. e AsylG), ohne Weiterungen und mit summarischer
Begründung zu behandeln (Art. 111a Abs. 1 und 2 AsylG).

E. 3.1
Auf Asylgesuche wird in der Regel nicht eingetreten, wenn Asylsuchende in einen
Drittstaat ausreisen können, der für die Durchführung des Asyl- und
Wegweisungsverfahrens staatsvertraglich zuständig ist (Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG). Zur
Bestimmung des staatsvertraglich zuständigen Staates prüft das SEM die
Zuständigkeitskriterien gemäss Dublin-III-VO. Führt diese Prüfung zur Feststellung, dass
ein anderer Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig ist, tritt das SEM,
nachdem der betreffende Mitgliedstaat einer Überstellung oder Rücküberstellung
zugestimmt hat (respektive innert Frist auf die entsprechende Anfrage nicht geantwortet
hat; vgl. Art. 22 Abs. 1 und 7 Dublin-III-VO), auf das Asylgesuch nicht ein (vgl. BVGE
2017 VI/5 E. 6.2).

E. 3.2
Gemäss Art. 3 Abs. 1 Dublin-III-VO wird jeder Asylantrag von einem einzigen
Mitgliedstaat geprüft, der nach den im Kapitel III dargelegten Kriterien (Art. 8-15
Dublin-III-VO) als zuständiger Staat bestimmt wird (vgl. auch Art. 7 Abs. 1
Dublin-III-VO).

E. 3.3
Die Pflicht eines Mitgliedstaates zur Wiederaufnahme eines Antragstellers nach Art. 18
Abs. 1 Bst. d Dublin-III-VO erlischt, wenn der zuständige Mitgliedstaat nachweisen kann,
dass der Antragsteller das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten für mindestens drei Monate
verlassen hat (Art. 19 Abs. 2 Dublin-III-VO).

E. 4
Nachdem die deutschen Behörden dem Wiederaufnahmegesuch des SEM am 22. Dezember
2023 zugestimmt haben, ist die Zuständigkeit Deutschlands prinzipiell gegeben. Sodann ist
in grundlegender Hinsicht festzuhalten, dass die Dublin-III-VO den Schutzsuchenden kein
Recht einräumt, den ihren Antrag prüfenden Staat selber auszuwählen (vgl. BVGE 2010/45
E. 8.3).

E. 5.1
Mit Blick auf Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO wird in der Beschwerde zu Recht nicht geltend
gemacht, dass das Asylverfahren in Deutschland systemische Schwachstellen aufweise
(Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO). Unter Hinweis auf die konstante Praxis des
Bundesverwaltungsgerichts (vgl. etwa die Urteile des BVGer D-3964/2023 vom 19. Juli
2023 E. 7.3, D-2755/2023 vom 14. Juli 2023 E. 6.2, E-3051/2023 vom 1. Juni 2023 E. 6.2
und D-1442/2023 vom 22. März 2023 E. 8.1) erübrigen sich diesbezüglich weitere
Erörterungen.



E. 5.2
Unter diesen Umständen ist die Anwendung von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO nicht
gerechtfertigt.

E. 6
Als weitere potentielle Rechtsgrundlage für einen Zuständigkeitsübergang auf die Schweiz
ist Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO zu prüfen.

E. 6.1
Gemäss Art. 17 Abs. 1 Dublin-III-VO kann jeder Mitgliedstaat abweichend von Art. 3 Abs.
1 Dublin-III-VO beschliessen, einen bei ihm von einem Drittstaatsangehörigen oder
Staatenlosen gestellten Antrag auf internationalen Schutz zu prüfen, auch wenn er nach den
in dieser Verordnung festgelegten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. Dieses
sogenannte Selbsteintrittsrecht wird im Landesrecht durch Art. 29a Abs. 3 der
Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 (AsylV 1, SR 142.311) konkretisiert. Erweist sich
die Überstellung einer asylsuchenden Person in einen Dublin-Mitgliedstaat als unzulässig
im Sinne der EMRK oder einer anderen, die Schweiz bindenden, völkerrechtlichen
Bestimmung, muss die Vor-instanz die Souveränitätsklausel anwenden und das Asylgesuch
in der Schweiz behandeln (BVGE 2015/9 E. 8.2.1; 2010/45 E. 7.2).

E. 6.2
Mangels systemischer Mängel im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Dublin-III-VO (vgl. E. 5 hiervor)
kann vermutungsweise davon ausgegangen werden, dass Deutschland seinen völker- und
gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Personen in der Situation des
Beschwerdeführers nachkommt und insbesondere auch die Rechte respektiert und schützt,
die sich aus der Verfahrens- und Aufnahmerichtlinie ergeben (vgl. Urteile des BVGer
E-4933/2023 vom 22. September 2023; E-4531/2023 vom 28. August 2023). Diese
Vermutung kann zwar im Einzelfall widerlegt werden. Hierfür bedarf es aber konkreter und
ernsthafter Hinweise, die von der betroffenen Person glaubhaft darzutun sind (vgl. BVGE
2010/45 E. 7.4 f.; Urteil des BVGer D-5698/2017 vom 6. März 2018 E. 5.3.1). Der
Beschwerdeführer führt in diesem Zusammenhang aus, er habe in Deutschland weder
finanzielle noch medizinische, soziale oder humanitäre Hilfe erhalten. Zudem sei er durch
ein dortiges Gericht - unter Verletzung seiner Verteidigungsrechte - wegen nicht bezahlter
Bussgelder zu unangemessenen Haftstrafen verurteilt worden. Er hat seine Behauptungen
jedoch nicht ansatzweise konkretisiert oder durch geeignete Unterlagen belegt. Demnach
vermag er auf Beschwerdeebene keine konkreten Hinweise für die Annahme glaubhaft zu
machen, Deutschland würde ihm dauerhaft die ihm gemäss Aufnahmerichtlinie
zustehenden minimalen Lebensbedingungen vorenthalten und/oder die ihm zustehenden
Rechte verletzen. Im Übrigen machte er die in seiner Rechtsmitteleingabe vorgebrachte
Verweigerung von Hilfeleistungen und die angebliche Verletzung seiner
Verteidigungsrechte anlässlich eines Strafverfahrens (oder mehrerer) im Rahmen des
Dublin-Gesprächs noch mit keinem Wort geltend.

E. 6.3
Was den medizinischen Sachverhalt angeht, so kann eine zwangsweise Rückweisung von
Personen mit gesundheitlichen Problemen nur ganz ausnahmsweise einen Verstoss gegen
Art. 3 EMRK darstellen. Ein solcher würde voraussetzen, dass eine bereits schwer kranke
Person durch die Abschiebung mit dem realen Risiko konfrontiert würde, einer ernsten,



raschen und unwiederbringlichen Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes ausgesetzt
zu werden, die zu intensivem Leiden oder einer erheblichen Verkürzung der
Lebenserwartung führen würde (vgl. Urteil des EGMR Paposhvili gegen Belgien 13.
Dezember 2016, Grosse Kammer 41738/10, §§ 180-193 m.w.H.). Eine solche Situation
liegt hier offenkundig nicht vor. Weder aus der Beschwerdeschrift noch aus den
vorinstanzlichen Akten sind Gründe ersichtlich, die für die Ausübung des
Selbsteintrittsrechts sprechen würden. Die Vorinstanz hat sich ausführlich mit dem
Gesundheits-zustand des Beschwerdeführers auseinandergesetzt und ist zum Ergebnis
gelangt, dass kein medizinischer Behandlungsbedarf ersichtlich ist, der ein Hindernis für
eine Überstellung nach Deutschland darstellen würde. Deutschland verfügt zudem über eine
ausreichende medizinische Infrastruktur und es besteht kein Grund zur Annahme, dass dem
Beschwerdeführer dort eine allfällig notwendige medizinische Behandlung verweigert
werden würde.

E. 6.4
Bei dieser Sachlage besteht kein Anlass, die Sache zu weiteren Sachverhaltsabklärungen an
das SEM zurückzuweisen. Das entsprechende Eventualbegehren ist daher abzuweisen.

E. 7.1
Gemäss Praxis des Bundesverwaltungsgerichts verfügt das SEM bei der Anwendung von
Art. 29a Abs. 3 AsylV 1 über einen Ermessensspielraum (vgl. BVGE 2015/9 E. 7 f.). Die
angefochtene Verfügung ist unter diesem Blickwinkel nicht zu beanstanden; insbesondere
sind den Akten keine Hinweise auf einen Ermessensmissbrauch oder ein Über- respektive
Unterschreiten des Ermessens zu entnehmen. Das Gericht enthält sich deshalb in diesem
Zusammenhang weiterer Äusserungen.

E. 7.2
Nach dem Gesagten besteht kein Grund für eine Anwendung der Ermessensklauseln von
Art. 17 Dublin-III-VO. Somit bleibt Deutschland der für die Behandlung des Asylgesuches
des Beschwerdeführers zuständige Mitgliedstaat gemäss Dublin-III-VO.

E. 8
Das SEM ist zu Recht in Anwendung von Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG auf das Asylgesuch
des Beschwerdeführers nicht eingetreten. Die Überstellung nach Deutschland wurde in
Anwendung von Art. 44 AsylG ebenfalls zu Recht angeordnet.

E. 9
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist, und die Verfügung des SEM
zu bestätigen.

E. 10
Mit dem Entscheid in der Hauptsache sind die Gesuche um Erteilung der aufschiebenden
Wirkung, um Sistierung des Wegweisungsvollzugs und um Verzicht auf die Erhebung eines
Kostenvorschusses gegenstandslos geworden. Der am 9. April 2024 angeordnete
Vollzugsstopp fällt mit vorliegendem Urteil dahin.

E. 11
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ist abzuweisen, da die
Beschwerde gemäss den vorstehenden Erwägungen als aussichtslos zu bezeichnen war.



Daher fehlt es, unbesehen der finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers, an einer
gesetzlichen Voraussetzung gemäss Art. 65 Abs. 1 und 2 VwVG. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens sind ihm die Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr.
750.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv
nächste Seite)
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